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Gemeinde Neukirchen 
Bebauungsplan (BPL) Sondergebiet "Agri-PV Adorf" 
Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB zum Vorentwurf 
hier: Abgabe einer Stellungnahme 
 
Bezug: - Anschreiben des beauftragten Planungsbüros vom 18.07.2023 

- Planzeichnung und Begründung �� Stand: Juni 2023 
- Planunterlagen in digitaler Form 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Gemeinderat der Gemeinde Neukirchen hat in seiner Sitzung am 28.06.2023 den o. g. 
Vorentwurf gebilligt und zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung bestimmt. Das Plangebiet 
umfasst eine Fläche von ca. 17,2 ha. 
 
Mit Schreiben vom 18.07.2023 des beauftragten Planungsbüros wurde das Landratsamt 
Erzgebirgskreis (LRA ERZ) um Stellungnahme gebeten. 
 
Das LRA ERZ gibt als beteiligte Behörd e zum o. g. Vorentwurf nach § 4 Abs. 1 BauGB folgende 
Stellungnahme ab und bittet um Beachtung im weiteren Verfahren:  
 
Baurecht 
Bearbeiter:  Frau Kleiner Tel.: 03733 831-4171 
Gegen das Vorhaben bestehen aus bauplanungsrechtlicher Sicht keine Einwände. 
 
Die Gemeinde hat bereits einen Vorentwurf zum Flächennutzungsplan der Gemeinde Neukirchen 
aufgestellt. Die Fläche, welche für das o. g. Sondergebiet der Agri-PV Anlage vorgesehen ist, wird 
im Vorentwurf des Flächennutzungsplanes bisher noch nicht dargestellt. Dies ist zu korrigieren. 
 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass seit dem 1. Februar 2023 bei der digitalen Bereitstellung 
�!�"�/�������2�)�"�&�1�-�)�ê�+�"���!�"�/�������1�"�+�0�1���+�!���/�!���
�����)���+�2�+�$�
���3�"�/�-�#�)�&� �%�1�"�+�!�����+�7�2�4�"�+�!�"�+���&�0�1�ý 

 
 
SACHSEN CONSULT ZWICKAU 
Am Fuchsgrund 37 
09337 Hohenstein-Ernstthal 
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Denkmalschutz 
Bearbeiter:  Frau Grimm Tel.: 03733 831-4123 
Zum o. g. Vorhaben bestehen aus denkmalschutzrechtlicher Sicht grundsätzlich keine Einwände.  
 
Die archäologischen Belange wurden in der Planzeichnung, Teil B Textteil, III. Hinweise zur 
Planung Nr. 4 sowie in der Begründung auf Seite 51, Punkt 11.2.7. aufgenommen.  
 
Flurneuordnung  
Bearbeiter:  Herr Vogel Tel.: 03735 601-6252 
Es bestehen flurordnungsrechtlich keine Einwände. 
 
Vermessung 
Bearbeiter:  Frau Wiards Tel.: 03733 831-4234 
Zum o. g. Vorhaben bestehen keine Einwände. 
 
Die Bezeichnungen der Flurstücke im Plangebiet und Ihre Darstellung entsprechen dem aktuellen 
Katasterstand.  
 
Immissionsschutz 
Bearbeiter:  Herr Rösch Tel.: 03735 601-6129 
Seitens des Immissionsschutzes gibt es keine Einwände zum o. g. Vorhaben. 
 
Bei der geplanten Photovoltaikflächenanlage handelt es sich um eine besondere Aufstellvariante 
der Module in Form senkrechter, 4 m hoher, von Nord nach Süd verlaufender Wände. 
 
Somit kann es bei Sonnenaufgang und -untergang grundsätzlich nicht zu Reflexionserscheinungen 
an benachbarter Wohnbebauung kommen. 
 
Vom geplanten Sondergebiet sind keine schädlichen Umwelteinwirkungen hinsichtlich Licht-
reflexionen zu erwarten. 
 
Der Detailierungsgrad des Umweltberichtes ist hinsichtlich des Schutzgutes �
Mensch�
 aus fach-
licher Sicht ausreichend. 
 
Abfallrecht, Altlasten, Bodenschutz  
Bearbeiter:  Frau Lickert Tel.: 03735 601-6147 
Bei der Aufstellung des BPL sind zur Berücksichtigung der Belange des Bodenschutzes die 
nachfolgend benannten Anforderungen und Hinweise zu beachten bzw. in die Entwurfsfassung 
einzuarbeiten. 
 
���&�"�� ���2�0�#�r�%�/�2�+�$�"�+�� �&�*�� ���*�4�"�)�1���"�/�&� �%�1�� �����"�&�)�� ������ �7�2�*�� ��� �%�2�1�7�$�2�1�� �
���,�!�"�+�
�� �2�+�!�� �7�2�/�� ���"�4�"�/�1�2�+�$�� �!�"�/��
natürlichen Bodenfunktionen sind im Wesentlichen ausreichend und plausibel. 
 
Anforderungen und Hinweise zum Bodenschutz 
1. Folgende Anforderung ist in der Planzeichnung in der textlichen Festsetzung unter Teil B 

Textteil, I., Punkt 8 zur ergänzen: 
�
Für die Baumaßnahmen zur Errichtung und zum Rückbau der PV-Anlagen ist eine 
Bodenkundliche Baubegleitung gemäß § 4 Abs. 5 Bundes-Bodenschutz- und Altlasten-
verordnung (neue Fassung ab 01.08.2023) zu beauftragen.�
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Das mit der Bodenkundlichen Baubegleitung beauftragte Unternehmen ist der Unteren 
Bodenschutzbehörde des Erzgebirgskreises vor Beginn der Baumaßnahme mitzuteilen 
(Kontakt: abfall-boden@kreis-erz.de). 

 
2. Folgender Hinweis ist in der Planzeichnung in der textlichen Festsetzung unter Teil B Textteil, 

III., Punkt 1 zur ergänzen: 
�
Unter Verweis auf die im § 7 des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) aufgeführten 
Vorsorgepflichten u. a. für den Inhaber der tatsächlichen Gewalt des Grundstücks (in diesem 
Fall der Bewirtschafter) sind für die landwirtschaftliche Bodennutzung im Bereich des 
Sondergebietes die Grundsätze der guten fachlichen Praxis gemäß § 17 BBodSchG, 
insbesondere zur Vermeidung von Bodenverdichtungen und Bodenabträge, zu beachten und 
umzusetzen.�
 
 

3. Anmerkungen zur Präzisierung und Überarbeitung der Ausführungen im Umweltbericht 
(Begründung - Teil C), Abschnitt 11.2.2.: 
�x Gemäß den digital vom GeoSN bzw. dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und 

�
�"�,�)�,�$�&�"�������#���)�
���þ���&�*���
�"�,�!���1�"�+�-�,�/�1���)���
���������
�þ�����"�/�"�&�1�$�"�0�1�"llten Bodenschätzungsdaten sind im 
Geltungsbereich des BPL für die Bodenwertzahl ein Wertebereich von 39 bis 49 und für die 
Ackerzahl ein Wertebereich von 29 bis 38 ausgewiesen.  

 
�x Im Rahmen der Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens im Hinblick auf mögliche bau- 

�2�+�!�� ���+�)���$�"�+���"�!�&�+�$�1�"�� ���,�!�"�+�"�/�,�0�&�,�+�"�+�� �&�0�1�� ���2�#�� �!�&�"�� �&�*�� �
���������
�� �3�"�/�#�r�$�����/�"�+�� ���/�,�0�&�,�+�0-
gefährdungskarten, zur potenziellen Bodenerosionsgefährdung durch Wasser, einzugehen. 
���*���+�F�/�!�)�&� �%�"�+�����"�&�)���!�"�0���
�"�)�1�2�+�$�0���"�/�"�&� �%�"�0���!�"�0�����������&�0�1���+��� �%���!�"�+���
���/�,�0�&�,�+�0�$�"�#�ê�%�/�!�2�+�$�0�(arten 
�����0�0�"�/�
���!���0�����2�#�1�/�"�1�"�+���3�,�+�����"�0�,�+�!�"�/�0���"�/�,�0�&�,�+�0�$�"�#�ê�%�/�!�"�1�"�+�������#�)�2�0�0�����%�+�"�+���"�/�0�&� �%�1�)�&� �%�ý 

 
4. Anmerkungen zur Präzisierung und Überarbeitung der Ausführungen im Umweltbericht 

(Begründung - Teil C), Abschnitt 14.3.: 
Vor dem Hintergrund der vergleichsweise hohen Wertigkeit der Böden im Standortbereich 
erscheint die im Abschnitt 14.3. des Umweltberichtes dargelegte Abwägung zur Standortwahl 
als erklärungsbedürftig bzw. bedarf einer Präzisierung. 

 
Fachliche Bewertung und Begründung zu den Anforderungen 
Bei dem am Standort auftretenden Bodentyp handelt es sich um den Parabraunerde-Pseudogley, 
wie auch im Umweltbericht, Abschnitt 11.2.2. dargelegt. Diese Böden erfüllen die natürlichen 
Bodenfunktionen nach den digitalen Bodendaten in hohem Maß, insbesondere das Wasser-
speicher- sowie Filter- und Puffervermögen.  
 
Zur natürlichen Bodenfruchtbarkeit in diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass diese nach 
den Bodenfunktionenkarten (Grundlage nutzbare Feldkapazität im effektiven Wurzelraum) für den 
Standortbereich ebenfalls als �
hoch/ sehr hoch�
 eingestuft wird. Auf Grund des anderen 
Bewertungsansatzes in den Karten zur Bodenschätzung wird die natürliche Ertragsfähigkeit des 
Bodens demgegenüber geringer eingestuft (überwiegend Zustandsstufe 5). 
 
Da es sich bei dem vorliegenden Bodentyp weiterhin um Böden mit einer hohen 
Verdichtungsempfindlichkeit handelt, sind für die Umsetzung des geplanten Vorhabens geeignete 
Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen gegen schädliche Bodenverdichtungen und die damit 
einhergehende Beeinträchtigung der natürlichen Bodenfunktionen zu treffen. Entsprechende 
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Vorschläge sind im Abschnitt 11.2.2. des Umweltberichtes bereits enthalten und sind bei der 
Durchführung des Vorhabens umzusetzen. 
 
Um die Berücksichtigung von derartigen Maßnahmen und eine bodenschonende Ausführung der 
Baumaßnahmen zu gewährleisten, ist die geforderte Bodenkundliche Baubegleitung als 
Maßnahmen zum Schutz des Bodens im BPL festzusetzen. 
 
Weiterhin ist aufgrund der standortspezifischen Besonderheiten im Geltungsbereich für die land-
wirtschaftliche Nutzung im Zeitraum des Betriebs der PV-Anlage auf die Einhaltung der guten 
fachlichen Praxis gemäß § 17 BBodSchG hinzuweisen. Dies gilt insbesondere für den geplanten 
Umbruch der Fläche und die vorgegebenen Fahrspuren in Hangrichtung.  
 
Aus den im �
LUIS�
 bereitgestellten Erosionsgefährdungskarten zur potenziellen Bodenerosions-
gefährdung durch Wasser ist ersichtlich, dass der Standort überwiegend im Bereich von Flächen 
liegt, für die großflächig eine sehr hohe potentielle Erosionsgefährdung durch Wasser ausgewiesen 
ist. Es wird im Abschnit�1�� �Ö�Ö�ý�×�ý�×�ý�� ���2�0�$�"�#�r�%�/�1�þ�� �!���0�0�� �
�2�+�*�&�1�1�"�)�����/�� �+��� �%�� ���"�"�+�!�&�$�2�+�$�� �!�"�/�� �����2���/���"�&�1�"�+��
wieder eine geschlossene Vegetationsdecke (Ansaatgrünlan�!���� ���2�0�$�"���&�)�!�"�1���4�&�/�!�
�ý�����+�1�"�/�����2�+�(�1 5.1. 
der Begründung wird angeführt, dass ein Umbruch der Fläche alle 5 Jahre vertraglich vorgesehen 
ist.  
 
Verwendete Unterlagen 
���/���"�&�1�0�%�&�)�#�"���
���,�!�"�+�0� �%�2�1�7�����"�&�����1���+�!�,�/�1���2�0�4���%�)�þ�������2�þ�����"�1�/�&�"�����2�+�!�����r� �(�����2���3�,�+���	�/�"�&�#�)�ê� �%�"�+���+�)���$�"�+��
�#�r�/�� ���%�,�1�,�3�,�)�1���&�(�� �2�+�!�� ���,�)���/�1�%�"�/�*�&�"�
���� ���2�+�!�!���ê�+�!�"�/-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) vom 
28. Februar 2023 
Unter folgendem Link abrufbar:  
https://www.labo-deutschland.de/documents/LABO-
Arbeitshilfe_FFA_Photovoltaik_und_Solarthermie.pdf 
 
Altlasten  
Nach derzeitiger Aktenlage sind keine Altlastenverdachtsflächen auf der geplanten Fläche im 
Sächsischen Altlastenkataster erfasst. 
 
Forst  
Bearbeiter:  Frau Ullmann Tel.: 03735 601-6306 
Durch den o. g. BPL werden keine forstrechtlichen Belange berührt. 
 
Naturschutz/Landwirtschaft  
Naturschutz 
Bearbeiter:  Frau Bothe Tel.: 03771 277-6203 
Die Gemeinde Neukirchen und die Next2Sun GmbH planen mit der Aufstellung des BPL 
���,�+�!�"�/�$�"���&�"�1�� �
���$�/�&-������ ���!�,�/�#�
�� ���2�#�� �"�&�+�"�/�� �	�)�ê� �%�"�� �3�,�+�� � ���ý�� �Ö�Ü�þ�× ha eine Freiflächen-PV-Anlage mit 
bifacialen Solarmodulen zu realisieren. Die Vorhabenfläche betrifft das Flurstück 557/5 der 
Gemarkung Adorf und grenzt im Nordwesten an die Ortslage von Adorf. Westlich der 
Vorhabenfläche befinden sich der Sportplatz von Jahnsdorf sowie landwirtschaftlich genutzte 
Flächen. Nördlich und auch südlich ist die Fläche von weiteren Landwirtschaftsflächen 
umschlossen. Geplant sind die Errichtung der Freiflächen-PV-Anlage sowie sonstige bauliche 
Anlagen zur Energiegewinnung, Speicherung und technisch erforderliche Nebenanlagen. Der 
gesamte Geltungsbereich der geplanten Freiflächen-PV-Anlage ist durch eine intensive 
landwirtschaftliche Nutzung ohne gliedernde Strukturen geprägt. Das Vorhabengebiet liegt nach 
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EU-Recht innerhalb eines benachteiligten Gebietes, was dadurch gekennzeichnet ist, dass auf 
diesen Flächen schwächere landwirtschaftliche Erträge erbracht werden. 
 
Schutzgebiete und Biotope 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen BPL befindet sich in keinem dem Naturschutzrecht 
unterliegenden Schutzgebiet oder bekanntem, kartierten gesetzlich geschützten Biotop.  
 
Artenschutz 
Gemäß Begründung Seite 18, werden die fehlenden Unterlagen in Form eines Artenschutz-
gutachtens zum Entwurf des BPL eingereicht. Dieses Gutachten wird derzeit von der igc 
Ingenieurgruppe Chemnitz GbR erstellt.  
 
Aus Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege kann dem auf Seite 18 der Begründung 
beschriebenen Umfang der Kartierung zugestimmt werden. 
 
Da zum derzeitigem Planungsstand nicht alle Daten vorliegen, kann keine abschließende Aussage 
zu den artenschutzrechtlichen Belangen getroffen werden. Es ist daher nicht abschätzbar, ob eine 
artenschutzrechtliche Zulässigkeit für das Vorhaben erreicht werden kann. Eine vollständige 
Prüfung auf Genehmigungsfähigkeit hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Belange kann erst mit 
Einreichung aller Unterlagen erfolgen. 
 
Eingriffsregelung  
Im vorliegenden Umweltbericht wurden die zukünftigen Eingriffe in den Naturhaushalt aufgeführt, 
ihre Vermeidbarkeit geprüft sowie Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen aufgeführt. Die 
beschriebenen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sind grundsätzlich geeignet, können 
aber noch nicht abschließend eingeschätzt werden, da sich mögliche weitere Forderungen aus 
dem Artenschutzgutachten ergeben können. 
 
Das Vorhaben befindet sich im Außenbereich der Gemeinde Neukirchen, sodass ein Eingriff in 
Natur und Landschaft im Sinne von § 14 BNatSchG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 Sächsisches 
Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) vorliegt. Der Eingriff besteht hier neben der geringfügigen 
Flächenversiegelung (Fundamente, techn. Infrastruktur sowie Zuwegungen) vor allem in der 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. 
 
Nach Bilanzierung der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft kommt der 
Vorhabenträger zu dem Ergebnis, dass unter Berücksichtigung der grünordnerischen Maßnahmen 
keine Ausgleich-/ Ersatzmaßnahmen durch die geplante Umnutzung notwendig werden. Dem 
Ergebnis der Bilanzierung kann grundsätzlich zugestimmt werden. 
 
Jedoch ist in Tabelle 2 der Bilanzie�/�2�+�$�� �
���"�/�1�*�&�+�!�"�/�2�+�$�� �2�+�!�� �#�2�+�(�1�&�,�+�0���"�7�,�$�"�+�"�/�� ���2�0�$�)�"�&� �%�� ���7�4�ý��
���/�0���1�7�
�þ�� ���-���)�1�"�� �×�Ö�þ�� �!�"�/�� �	�2�+�(�1�&�,�+�0���2�#�4�"�/�1�2�+�$�0�#���(�1�,�/�� �*���5�&�*���)�� ���2�#�� �Õ�þ�Ú�� ���+�7�2�0�"�1�7�"�+�þ�� �!���� �!�&�"��
Heckenpflanzungen und das Extensivgrünland die geplante PV-Anlage zum einen nicht 
vollkommen verdecken können und es sich zum anderen bei diesen Pflanzungen um niedrig 
wachsende Sträucher handelt. Weiterhin müssen sich die Pflanzungen zunächst entwickeln, bevor 
sie die Struktur im Vorhabengebiet sichtbar erhöhen. 
 
Bewertung des Landschaftsbilds 
Der Vorhabenträger kommt zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben nur zu einer geringfügigen 
Minderung der ästhetischen Funktion der Landschaft (Vielfalt, Eigenart und Schönheit) führt, da 
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das Gebiet strukturarm ist und keine natürlichen landschaftsbildprägenden Biotope oder 
naturraumtypische Elemente aufweist.  
 
Als Ausgleichsmaßnahme für den Eingriff ins Landschaftsbild wird eine naturverträglich gestaltete 
Agri-PV-Anlage vorgeschlagen. Zur Vermeidung visueller Störwirkungen ist die Anpflanzung von 
Sträuchern im Norden und Westen geplant.  
 
Es ist zu prüfen, ob die bisher geplante Anpflanzungsfläche von Sträuchern im Westen des 
Plangebiets ausreichend ist, da sich dort die Wohnbebauung in maximal 200 m Entfernung 
befindet. Es ist kaum Bewuchs auf den umliegenden Flächen der Wohnbebauung vorhanden. 
 
Forderungen, welche zu beachten und umzusetzen sind 
In der Planzeichnung unter Teil B Textteil, I., Punkt 8.1 sollte ergänzt werden, dass das Mahdgut zu 
entfernen ist. 
 
Alle festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen und -flächen sind im Kompensationsflächenkataster 
(KoKaNat) des Freistaates Sachsen zu erfassen. Die Eintragung hat selbstständig durch den 
Vorhabenträger zu erfolgen und ist spätestens mit Abschluss des Bauvorhabens durchzuführen. 
Die Freischaltung zur Eintragung ins KoKaNat erfolgt über die Untere Naturschutzbehörde. 
Wenden Sie sich diesbezüglich an das Sachgebiet Naturschutz/Landwirtschaft, E-Mail: 
naturschutz@kreis-erz.de. 
 
Begründung 
Gemäß § 17 Abs. 6 BNatSchG sind die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und die dafür in 
Anspruch genommenen Flächen in einem Kompensationsverzeichnis zu erfassen. Hierzu sind die 
erforderlichen Angaben nach § 17 Abs. 1 und 3 BNatSchG der zuständigen Behörde zu übermitteln. 
 
Die Prüfung der naturschutzfachlichen und -rechtlichen Belange ergab, dass die eingereichten 
Unterlagen noch unvollständig sind. Eine abschließende Stellungnahme kann erst erfolgen, wenn 
alle Unterlagen zur Verfügung stehen. 
 
Sonstige Anmerkungen 
Einer Verwendung der in der Pflanzliste aufgeführten Gehölze in der Begründung sowie in der 
Planzeichnung unter Teil B Textteil, III. Hinweise kann zugestimmt werden. 

 
Den Angaben in der Planzeichnung unter Teil B Textteil, I., Punkten 8 kann zugestimmt werden. 
 
Landwirtschaft  
Bearbeiter:  Herr Nestler Tel.: 03735 601-6208 
Es bestehen trotz der Betroffenheit der agrarstrukturellen Belange aus folgenden Gründen keine 
Bedenken. 
 
Das betroffene Flurstück verbleibt im Eigentum des aktuellen Eigentümers. Der Eigentümer der 
betroffenen landwirtschaftlichen Nutzfläche bewirtschaftet einen landwirtschaftlichen Betrieb. Die 
landwirtschaftlichen Nutzflächen werden von dem Eigentümer selbst landwirtschaftlich genutzt 
und sind somit auch Bestandteil des Betriebsregimes. Im Vorfeld der Planung hat es 
Abstimmungen zwischen den Eigentümern (gleichzeitig Bewirtschafter) der Flächen und dem 
Vorhabenträger gegeben. Es ist somit davon auszugehen, dass die Existenz des landwirtschaft-
lichen Unternehmens durch das Vorhaben nicht gefährdet ist. Durch den Einsatz einer vertikalen 
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Agri-PV-Anlage beschränkt sich der Flächenentzug auf ca. 10 % der Gesamtfläche, so dass eine 
landwirtschaftliche Nutzung zwischen den PV-Reihen weiterhin gegeben ist. 
 
Hinweise: 
Während der Errichtung der Agri PV-Anlage sind die unter Punkt 11.2.2 der Begründung 
aufgeführten Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minderung der Beeinträchtigung des Bodens zu 
beachten und einzuhalten. 
 
Da das Flurstück 557/5 der Gemarkung Adorf in einem Vorranggebiet Landwirtschaft liegt (Entwurf-
Regionalplan Region Chemnitz von 2021) ist zu prüfen, ob die Einleitung eines Zielabweichungs-
verfahrens gem. § 16  SächsLPlG erforderlich ist. 
 
Siedlungswasserwirtschaft  
Bearbeiter:  Herr Wagner Tel.: 03735 601-6165 
Grundsätzlich darf vom Vorhaben keine Gefährdung von Grund- und Oberflächenwasser ausgehen. 
Das Vorhaben liegt nicht in einem festgesetzten Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiet sowie 
Hohlraumgebiet. 
 
Es bestehen keine Bedenken wenn folgende Hinweise und Forderungen eingehalten werden. 
 
Niederschlagswasser 
Soll das Niederschlagswasser versickert werden, hat dies gem. § 46 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) schadlos ohne Beeinträchtigung Dritter auf eigenem Grundstück zu erfolgen. Es ist eine 
breitflächige Versickerung über die bewachsene Bodenschicht anzustreben. Vorzugsweise sollte 
ein freies Ableiten des Niederschlagswassers in den Untergrund erfolgen. Die Versickerungs-
fähigkeit des Untergrundes muss gewährleistet sein.  
  
Gemäß § 46 Abs. 2 WHG i. V. m. der Erlaubnisfreiheitsverordnung Sachsen ist die Erlaubnisfreiheit 
gegeben, wenn das zu versickernde Niederschlagswasser nicht häuslich, landwirtschaftlich, 
gewerblich oder in anderer Weise gebraucht worden und nicht mit anderem Abwasser oder 
wassergefährdenden Stoffen vermischt ist.  
 
Abweichend hiervon bedürfen Gewässerbenutzungen nach § 9 WHG (z. B. Einleitung von Abwasser 
in ein Gewässer) einer wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 WHG. Die entsprechende Erlaubnis 
muss vor Baubeginn vorliegen.  
 
Wassergefährdende Stoffe 
Ist das Vorhaben verbunden mit dem Bau und Betrieb von Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen (z. B. Trafostation) wird auf den Besorgnisgrundsatz und die 
Einhaltung der grundlegenden Anforderungen nach §§ 62 und 63 WHG verwiesen. Die konkrete 
technische Ausgestaltung einer derartigen Anlage und die Pflichten des Anlagenbetreibers 
einschließlich erforderlicher Anzeige- und Eignungsfeststellungsverfahren sind in der Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) festgelegt.    
 
 
Gemäß § 40 AwSV vom 18.04.2017 sind wassergefährdende Stoffe mittels Formblatt anzuzeigen. 
Unter dem Link https://www.wasser.sachsen.de/formulare-anlagenbezogener-gewaesserschutz-
10326.html sind die aktuell gültigen Formblätter verfügbar. Die entsprechenden Dokumente 
müssen mind. 6 Wochen vor Inbetriebnahme bei der Unteren Wasserbehörde vorliegen.  
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Sämtliche Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen müssen die Anforderungen der 
AwSV erfüllen. Sie müssen so beschaffen sein und betrieben werden, dass wassergefährdende 
Stoffe nicht austreten können. Sie müssen dicht, standsicher und gegen die zu erwartenden 
physikalischen und chemischen Einflüsse hinreichend widerstandsfähig sein.  
 
Wasserbau 
Bearbeiter:  Frau Giesa Tel.: 03735 601-6168 
Aus wasserbaulicher Sicht bestehen keine Einwände gegen das Vorhaben, Gewässer sind nicht 
betroffen. 
 
Brandschutz  
Bearbeiter:  Herr Ackermann Tel.: 03733 831-5262 
Belange des Brandschutzes wurden in der Planzeichnung, Teil B Textteil, III., Nr. 5 sowie in der 
Begründung auf Seite 27 Punkt 6.5 dargestellt.  
 
Weitere Hinweise: 

1. Es ist darauf zu achten, das keine Brände durch die Vegetation (Wald, Sträucher, Gras auch 
von außen) auf die Anlage übergreifen können. 

2. Die Zufahrt zu der Anlage und der Löschwasserentnahmestelle sind so herzustellen, dass sie 
der DIN 14090 entsprechen.  

3. Die Löschwasserversorgung ist nachzuweisen.  
 

Öffentlicher Gesundheitsdienst  
Bearbeiter:  Herr Michael Tel.: 03733 831-3336 
Die rechtliche Grundlage für die Stellungnahme bildet das Gesetzes über den Öffentlichen 
Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen (SächsGDG). 
 
Zum o. g. Vorhaben bestehen keine Einwände. 
 
Allgemeine Forderungen zur Baudurchführung: 
Es ist zu sichern, dass bei unterirdischen Arbeiten vorhandene Trinkwasserleitungen vor 
Beschädigungen geschützt und keine Trinkwassergewinnungsanlagen (z. B. Brunnen) sowie deren 
Einzugsgebiete beeinträchtigt werden. 
 
Straßenverwaltung/ Kreisstraßen  
Bearbeiter:  Frau Dohms Tel.: 03771 277-7150 
Aus Sicht des Fachbereiches bestehen keine Einwände zu o. g. Vorhaben. Im Geltungsbereich sind 
keine Kreisstraßen betroffen. 
 
Stabsstelle Kreisentwicklung  
Es wird darauf hingewiesen, dass das Ausweisen von Flächen zur Energiegewinnung durch 
Solaranlagen nicht zur Minderung der für die Gewinnung von Windenergie auszuweisenden 
Flächen (2% Ziel) führt. 
 
Sonstige Hinweise 
Kampfmittel 
Für eine Gefahreneinschätzung, ob im Plangebiet eine Kampfmittelbelastung vorliegt, ist das 
LRA ERZ nicht zuständig. Anfragen zu evtl. vorhandenen Kampfmittelbelastungen sind gemäß 
§ 6 Abs. 1 und § 1 Abs. 1 Nr. 4 Sächsisches Polizeibehördengesetz (SächsPBG) i. V. m. 
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§  3  Polizeiverordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Verhütung von Schäden 
durch Kampfmittel (Sächsische Kampfmittelverordnung) bei den zuständigen Ortspolizeibehörden 
(jeweilige Stadt- oder Gemeindeverwaltung) direkt zu stellen. Sollten Kampfmittel oder kampf-
mittelähnliche Gegenstände gefunden werden, so ist sofort die nächstgelegene Ortspolizei-
behörde oder Polizeidienststelle zu informieren. 
 
Rettungswesen 
Die Zuständigkeit für den bodengebundenen Rettungsdienst liegt beim Rettungszweckverband 
Chemnitz-Erzgebirge, Schadestraße 17, 09112 Chemnitz. 
 
Abfallentsorgung 
Für die Belange der Kommunalen Abfallentsorgung im Erzgebirgskreis ist der Zweckverband 
Abfallwirtschaft Südwestsachsen (ZAS), Schlachthofstraße 12, 09366 Stollberg zuständig. 
 
Ausbau digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (Breitband) 
Das öffentliche Telekommunikationsnetz im Erzgebirgskreis wird durch unterschiedliche 
Betreiber, unter anderem der Deutschen Telekom AG sowie mehrerer Kabelbetreiber sicher-
gestellt. Eine Übersicht der regionalen Betreiber ist unter www.erzgebirge24.de zu finden. Im 
Kreisgebiet besteht kein flächendeckendes Glasfasernetz für den Betrieb eines digitalen Hoch-
geschwindigkeitsnetzes. Aufgrund von § 146 Abs. 2 Satz 2 Telekommunikationsgesetz (TKG) ist 
sicherzustellen, dass im Rahmen der Erschließung von neuen Baugebieten geeignete passive 
Netzinfrastrukturen für ein Netz mit sehr hoher Kapazität mitverlegt werden. 
 
Regionalplanung 
Die landesplanerischen Vorgaben im Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 und im Regionalplan 
Chemnitz/Erzgebirge von 2008 bzw. des Regionalplanes Region Chemnitz in der Fassung des 
Satzungsbeschlusses vom 20.06.2023 sind zu berücksichtigen. Es wird empfohlen, ggf. den 
Planungsverband Region Chemnitz zu beteiligen (Verbandsgeschäftsstelle, Werdauer Straße 62, 
08056 Zwickau). 
 
Allgemeine Anmerkungen 
Bei fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte direkt an den jeweiligen Bearbeiter. 
 
Bei Veränderungen der dem Antrag auf Stellungnahme zugrundeliegenden Angaben, Unterlagen 
und angegebenen Erklärungen wird diese ungültig. 
 
Bei Abforderung einer Stellungnahme des LRA ERZ wird um Einreichung folgender Unterlagen 
gebeten: 
Planzeichnung in Papierform sowie zusätzlich alle Unterlagen in elektr. Form. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i. A. 
 
 
 
Vorberg 
Leiter Stabsstelle Kreisentwicklung 
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 Ihre Nachricht vom  
18.07.2023 
 
Aktenzeichen  
(bitte bei Antwort angeben)  
21-2511/330/21 
 
Dresden, 
18. August 2023 
 

 

 

 Besucher anschrift:  
Sächsisches Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie 
August-Böckstiegel-Straße 3 
01326 Dresden 
 
www.lfulg.sachsen.de 
 
  
 
Verkehrsverbindung:  
Buslinie 63, 83 und Linie P 
Haltestelle Pillnitzer Platz 
 
 
Für Besucher mit Behinderungen 
befinden sich gekennzeichnete 
Parkplätze vor dem Haus 
August-Böckstiegel-Straße 1. 
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�%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���6�R�Q�G�H�U�J�H�E�L�H�W���Ä�$�J�U�L-�3�9���$�G�R�U�I�³���G�H�U���*�H�P�H�L�Q�G�H���1�H�X�N�L�U��
chen / Erzgebirge - Vorentwurf Stand Juni 2023  
 
Anlagen:  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme des Sächsischen Lan-
desamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) als Träger öffent-
licher Belange.  
 
Wir weisen darauf hin, dass im LfULG nur die Belange  
 

- Fluglärm 
- Anlagensicherheit / Störfallvorsorge 
- natürliche Radioaktivität 
- Fischartenschutz und Fischerei  
- Geologie und 
- Landwirtschaft / Agrarstruktur wegen der der Anlage einer Agri-PVA 

und der erheblichen Flächeninanspruchnahme 
 

Gegenstand der Prüfung sind. Die Prüfung weiterer Belange ist auf Grund feh-
lender Zuständigkeit nicht möglich. 
 
Wir haben die Prüfung und Einschätzung u.a. auf der Grundlage des Inhalts 
der nachfolgenden Unterlagen vorgenommen: 
 
 
[1] Schreiben der Sachsen Consult Zwickau aus Hohenstein-Ernstthal, 

Frau Sabine Erhard zu o. g. Vorhaben vom 18.07.2023 mit digitalen 
Unterlagen [2] 

[2] Gemeinde Neukirchen: Vorentwurf des Bebauungsplanes Sonderge-
�E�L�H�W�� �Ä�$�J�U�L-�3�9�� �$�G�R�U�I�³���� �E�H�V�W�H�K�H�Q�G�� �D�X�V�� �3�O�D�Q�]�H�L�F�K�Q�X�Q�J���� �7�H�[�W�I�H�V�W�V�H�W�]�X�Q��
gen und Begründung incl. Umweltbericht, aufgestellt Sachsen Consult 
Zwickau aus Hohenstein-Ernstthal; 06/2023 

[3] Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
(LfULG): Archiv-, Datenbank- und Kartenmaterial der Abteilung Geolo-
gie mit digitaler geologischer Karte GK50 Erzgebirge/Vogtland, Blatt 
Stollberg Nr. L5342, M. 1 : 50.000 

 

   

SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE 
Pillnitzer Platz 3 | 01326 Dresden  Ihr /-e Ansprechpartner /-in 

Rainer Clausnitzer 
 per E-Mail 

erhard@scz-zwickau.de 
 
Sachsen Consult Zwickau 
Am Fuchsgrund 37 
09337 Hohenstein-Ernstthal 

  
Durchwahl  
Telefon +49 351 2612-2110 
Telefax +49 351 2612-2099 
 
Rainer.Clausnitzer@ 
smekul.sachsen.de 
 
Ihr Zeichen  
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[4] Kataster für Natürliche Radioaktivität in Sachsen, basierend auf Kenntnissen über 
den Altbergbau, Uranerzbergbau der Wismut und Ergebnissen aus dem Projekt 
�Ä�5�D�G�L�R�O�R�J�L�V�F�K�H���(�U�I�D�V�V�X�Q�J�����8�Q�W�H�U�V�X�F�K�X�Q�J���X�Q�G���%�H�Z�H�U�W�X�Q�J���E�H�U�J�E�D�X�O�L�F�K�H�U���$�O�W�O�D�V�W�H�Q�³��
(Altlastenkataster) des Bundesamtes für Strahlenschutz. 

 
1  Zusammenfassendes Prüfergebnis  
 
Aus Sicht des LfULG stehen der Planung keine Bedenken entgegen. 
 
Im Rahmen der weiteren Planbearbeitung und bei Vorhabenrealisierung sollten die Hin-
weise und Anforderungen der Agrarstruktur / Landwirtschaft in Punkt 2 beachtet werden. 
 
Wir empfehlen auch die geologischen Hinweise unter Punkt 3 zu berücksichtigen. 
 
Gegenwärtig [4] liegen uns keine Anhaltspunkte über radiologisch relevante Hinterlas-
senschaften für dieses Plangebiet vor 
 
Die Belange der Vorsorge vor Fluglärm, der Anlagensicherheit / Störfallvorsorge und des 
Fischartenschutzes / der Fischerei werden durch die Planung nicht berührt. 
 
 
2 Landwirtschaft / Agrarstruktur  
2.1 Prüfergebnis  
 
Die Errichtung von Agri-PV-Anlagen wird aus agrarstruktureller Sicht ausdrücklich be-
grüßt. 
 
Trotz der Lage in einem Vorranggebiet ist aus unserer Sicht kein Zielabweichungsver-
fahren erforderlich, weil auf den Flächen Landwirtschaft weiterhin möglich ist. 
 
Die nachfolgenden Hinweise und Anforderungen sollten beachtet werden. 
 
2.2 Hinweise und Anforderungen  
 
Bei der Errichtung der Agri-PV-Anlage sind geeignete Maßnahmen zur Verhinderung der 
Bodenverdichtung und der Bodenerosion zu treffen. Beim Aushub der Bodenschichten 
sind diese zu trennen und entsprechend wieder einzubringen; das Räumen des Arbeits-
streifens und das Lagern von Mutter- und Unterboden muss zur Vermeidung von Ver-
dichtungen im trockenen Zustand zu erfolgen, um nachhaltige Schäden hinsichtlich der 
Bodenstruktur und damit der Bodengüte zu vermeiden. 
 
Die landwirtschaftliche Fläche ist nach Abschluss der Bauarbeiten wieder in einen ord-
nungsgemäßen, bewirtschaftbaren Zustand zu versetzen, der keine Nachteile im Ver-
gleich zum Bodenzustand vor der Baumaßnahme birgt. 
 
Etwaige Wertminderung des Bodens (z.B. durch Verdichtung und Erdvermischung), die 
eindeutig durch die Baumaßnahmen hervorgerufen worden sind, und Ernteausfälle sind 
dauerhaft zu entschädigen.  
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Die Erreichbarkeit aller zu bewirtschaftenden Teilflächen (Ackerland und besonders Wei-
deflächen) auch während der Bauphase besonders auch im Fall der Querung geschlos-
sener Schlageinheiten muss gewährleistet bleiben.  
 
Die Funktionsfähigkeit von Meliorationsanlagen auf drainierten Flächen ist sicherzustel-
len; bei Beschädigungen ist die Funktionsfähigkeit wiederherzustellen. Dazu sind die in 
den Flächen vorhandenen Drainageleitungen vor Baubeginn zu erkunden. 
 
Bei der Querung von Wasserläufen dürfen keinerlei Schäden entstehen, die eine Ver-
nässung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen zur Folge haben würden. 
 
Da landwirtschaftlich genutzte Flächen zumindest vorübergehend in größerem Umfang 
in Anspruch genommen werden müssen, sind neben den Bodeneigentümern auch die 
Flächenbewirtschafter (Pächter) unbedingt in das Planungsverfahren einzubeziehen. 
 
Die erforderlichen Zwischenlagerplätze für Mutterboden bzw. für die Rohre sollten recht-
zeitig mit den Landwirtschaftsbetrieben vor Ort abgesprochen werden, um Schädigun-
gen der landwirtschaftlichen Kulturen so gering wie möglich zu halten bzw. gänzlich zu 
vermeiden. 
 
Der Zeitpunkt der Flächeninanspruchnahmen und die erforderliche Dauer bei vorüber-
gehenden Inanspruchnahmen sind grundsätzlich nach Möglichkeit so zu wählen, dass 
sie mit landwirtschaftlich erforderlichen Terminen und Gegebenheiten (z.B. Fruchtfolge-
gestaltung oder Antragstellung in der Agrarförderung) abgestimmt sind, um unnötige Auf-
wendungen und Kosten für Bestellung und Pflege bzw. Ertragsausfälle und andere Be-
wirtschaftungserschwernisse sowie agrarstrukturelle Nachteile frühzeitig ausschließen 
zu können.  
 
 
3  Geologie  
3.1   Prüfergebnis  
 
Nach Prüfung der öffentlichen Belange bestehen aus geologischer Sicht zum o. g. Plan-
vorhaben auf dem derzeitigen Kenntnisstand keine Bedenken.  
 
In der weiteren Planung und im Hinblick auf den Umfang und den Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung empfehlen wir, nachfolgende Hinweise zu berücksichtigen. 
 
3.2   Hinweise  
3.2.1 Allgemeine geologische und hydrogeologische Situation im Plangebiet  
 
Aus regionalgeologischer Sicht befindet sich das Plangebiet in der Erzgebirgsnordrand-
zone. 
Das natürliche geologische Profil wird zuoberst durch eine Mutterbodenschicht abge-
schlossen. Unter dem Mutterboden folgt geringmächtiger, eiszeitlich abgelagerter 
Hanglehm und/ oder Hangschutt. Der darunter vorkommende Festgesteinsuntergrund 
wird am Standort durch Kristallingestein metamorpher Genese in Form von Phyllit (Ton- 
bis Schluffphyllit, anchimetamorph bis normalmetamorph, grün - mittelgrau, örtlich stark 
quarzstreifig) gebildet. An seiner Oberfläche liegt der Phyllit verwittert bis zersetzt mit 
Lockergesteinseigenschaften vor. 
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Aus hydrogeologischer Sicht ist oberflächennahes Grundwasser des Zwischenabflusses 
an den Hangschutt und die rolligen Zersatzbildungen des Festgesteins gebunden. Diese 
Horizonte bilden einen oberflächennahen Porengrundwasserleiter aus, in dem eine ober-
flächennahe, überwiegend saisonale und niederschlagsabhängige Grundwasserführung 
vorkommt. Eine verstärkte Grundwasserführung ist während der Tauperiode im Frühjahr 
oder nach niederschlagsreichen Zeiten zu erwarten. In Trockenzeiten können ungesät-
tigte Verhältnisse in dieser Einheit vorkommen. 
Innerhalb des Festgesteins tritt Grundwasser gebunden an das vorhandene hydraulisch 
wirksame Trennflächengefüge, z. B. auf Klüften, Spalten, Störungen auf. Das unverwit-
terte Festgestein bildet einen Kluftgrundwasserleiter aus. 
 
3.2.2 Baugrunduntersuchungen  
 
Für eine sichere Planung und Bauvorbereitung empfehlen wir der Bauherrschaft zur Prü-
fung der Stützenrammbarkeit eine standortkonkrete und auf die Bauaufgabe ausgerich-
tete Baugrunduntersuchung nach DIN 4020 bzw. DIN EN 1997-2. 
 
3.2.3 Regelung Geologiedatengesetz (GeolDG)  
 
Geologische Untersuchungen wie z. B. Sondierungs- und Erkundungsbohrungen inklu-
sive ihrer Nachweisdaten sind dem LfULG spätestens zwei Wochen vor Beginn anzuzei-
gen (§ 8 GeolDG). Spätestens drei Monate nach dem Abschluss der geologischen Un-
tersuchung sind die dabei gewonnenen Fachdaten (Messdaten, Bohrprofile, 
Laboranalysen, Pumpversuche etc.) an unsere Einrichtung zu übermitteln. Wenn seitens 
des LfULG Bewertungsdaten (Einschätzungen, Schlussfolgerungen, Gutachten) ange-
fordert wurden, sind diese spätestens sechs Monate nach dem Abschluss der geologi-
schen Untersuchung an uns zu übermitteln (§ 9, 10 GeolDG). 
Wir bitten um Übernahme eines entsprechenden Hinweises in die Planunterlagen. 
 
Informationen zur Anzeige sowie zur Erfassung und Auswertung von Daten geologischer 
�%�R�K�U�X�Q�J�H�Q���V�L�Q�G���X�Q�W�H�U���G�H�U���8�5�/���Z�Z�Z���J�H�R�O�R�J�L�H���V�D�F�K�V�H�Q���G�H���X�Q�W�H�U���G�H�P���/�L�Q�N���Ä�%�R�K�U�D�Q�]�H�L�J�H�³��
�Y�H�U�I�•�J�E�D�U���� �(�L�Q�H�� �%�R�K�U�D�Q�]�H�L�J�H�� �N�D�Q�Q�� �•�E�H�U�� �G�D�V�� �3�R�U�W�D�O�� �Ä�(�/�%�$���6�D�[�³�� �H�O�H�N�W�U�R�Q�L�V�F�K�� �H�U�I�R�O�J�H�Q��
(https://antragsmanagement.sachsen.de/ams/elba). 
 
Die Regelungen des § 15 des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgeset-
zes (SächsKrWBodSchG) zur Übergabe von Ergebnisberichten aus Erkundungen mit 
geowissenschaftlichem Belang (Erkundungsbohrungen, Baugrundgutachten, hydrogeo-
logische Untersuchungen o. ä.) durch Behörden des Freistaates Sachsen, der Land-
kreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden sowie sonstigen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts an das LfULG bleiben vom GeolDG unberührt. 
 
3.2.4  Geologische Daten  
 
Die geologischen Informationen zum Planungsraum sind aus der geologischen Karte [3] 
ersichtlich. Unter der Internetadresse http://www.geologie.sachsen.de ���/�L�Q�N���³�'�L�J�L�W�D�O�H���J�H��
�R�O�R�J�L�V�F�K�H�� �.�D�U�W�H�Q�³���� �O�D�V�V�H�Q�� �V�L�F�K�� �G�L�H�� �D�O�O�J�H�P�H�L�Q�H�Q�� �J�H�R�O�R�J�L�V�F�K�H�Q�� �X�Q�G�� �K�\�G�U�R�J�H�R�O�R�J�L�V�F�K�H�Q��
Verhältnisse auf den interaktiven Karten zu geologischen Themen des LfULG einsehen.  
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3.2.5 Erosionsabflussbahn  
 
In der weiteren Planung empfehlen wir zu berücksichtigen, dass nach [3] im nordwestli-
chen Plangebiet aus nördlicher Richtung kommend eine lokal begrenzte Oberflächen-
wasserabflussbahn kartiert wurde. Diese gilt als erosionsgefährdet und stellt damit eine 
potenzielle geogene Naturgefahr für Lockergesteins-Massenverlagerungen dar (vgl. in-
teraktive Karte unter https://www.boden.sachsen.de/bodenerosion-19040.html). Im Rah-
men der weiteren Planung empfehlen wir auf einen ausreichenden Erosionsschutz zu 
achten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Rainer Clausnitzer 
Sachbearbeiter 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 







Sachsen Consult Zwickau 
Am Fuchsgrund 3 7 
09337 Hohenstein-Ernstthal 

seit 1 908 aktiv für 

Naturschutz · Denkmalpflege · 
Heimatgeschichte · Volkskunde 

Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V. 
01067 Dresden, Wilsdruffer Str. 11 /1 3 

Tel.: 0351/4956153 Fax: 0351/4951559 

Unser AZ: 14649_th 
Bearbeitung: Dr. Korinna Thiem 
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Vorentwurf des Bebauungsplans Sondergebiet „ Agri-PV-Anlage Adorf" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V. bedankt sich für die Beteiligung am o.g. 

Verfahren. 

Mit dem Bebauungsplan soll die planungsrechtliche Voraussetzung für die Errichtung einer 
Agri-Photovoltaikanlage im Gemeindegebiet von Neukirchen im Ortsteil Adorf geschaffen 
werden. Betroffen ist das Flurstück 557/5. Der Flächenumgriff beträgt 17,2 ha. 

Der Vorentwurf des Umweltberichts sieht eine Wirkungsanalyse für die Schutzgüter Pflanzen, 

Tiere und biologische Vielfalt, Fläche und Boden, Wasser, Klima und Luft, Mensch bzw. 

menschliche Gesundheit sowie kulturelle Güter, aber auch die Wechselwirkungen 

untereinander, vor. Auf Grundlage dieser Wirkungsanalyse ist der Kompensationsbedarf zu 

ermitteln. 

Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung soll ebenso durchgeführt werden. liegen 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG vor, sind entsprechende 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen in die planerischen Festlegungen aufzunehmen. 

Bei Zutreffen des Verbotstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 sind i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

prognosesichere, ökologisch-funktionale vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF­ 

Maßnahmen) zu formulieren. Auch diese müssen in den planerischen Festlegungen genannt 

werden. 

In Bezug auf die Bewertung der landschaftsästhetischen Auswirkungen durch die Aqri-Pv­ 

Anlage fordern wir folgendes Vorgehen: Das Landschaftsbild ist nach § 1 Abs. 1 BNatSchG für 

folgende Kriterien zu bewerten: Vielfalt, Eigenart, Schönheit, aber auch Erholungswert 

(Erlebnis-und Aufenthaltsqualität) der Landschaft. Des Weiteren sind die Wirkfaktoren der 

Anlage wie Modulführung sowie die räumliche und visuelle Reichweite einzubeziehen. Sollten 

Teile der Anlage mit einem PV-Zaun eingefriedet werden, ist dieser ebenso in der 

Wirkungsanalyse zu beachten. 
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Für die Bewertung landschaftsästhetischer Einflüsse durch die Agri-PV-Anlage sind folgende 

Analysen unumgänglich: 

Sichtraumanalysen und virtuelle Modelle bzw. Fotomontagen zur Bewertung von wo aus 

und in welcher Intensität die geplante Anlage künftig zu sehen sein wird 

Bestimmung des zu erwartenden Sichtraums und der räumlichen Reichweite der visuellen 

Wirkungen 

sachlich und räumlich differenzierte Bewertung der Empfindlichkeit und Bedeutung des 

Landschaftsbildes im betroffenem Sichtraum, hier Unterscheidung zwischen direkter 

Betroffenheit durch Flächeninanspruchnahme und indirekten visuellen Wirkungen 

nachvollziehbare Analyse der Vorbelastung im betroffenem Sichtraum 

qualitative Analyse inwieweit die Eigenart der Landschaft durch die Agri-PV-Anlage 

verändert wird 

Erfassung potentieller optischer Störreize einschließlich der Bandwirkung 

Berücksichtigung der Wirkungen durch Reflexion und Blendungen 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sind erst ausgeglichen, wenn das Landschaftsbild 

landschaftsgerecht im Plangebiet wiederhergestellt oder neugestaltet ist (§ 1 5 Abs. 2 S. 2 f. 

BNatSchG). Wie bereits festgestellt, sind entsprechende Maßnahmen in den planerischen 

Festsetzungen auf zunehmen. 

Eine detaillierte Prüfung inwieweit naturschutzrechtliche Bestimmungen und naturschutz­ 

fachliche Belange eingehalten werden, können wir erst nach Vorliegen des vollständigen 

Umweltberichts einschließlich einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung durchführen. 

Eine abschließende Stellungnahme unseres Vereins ist daher zurzeit nicht möglich. 

Bitte beteiligen Sie uns bei der Fortführung Ihrer Planungen erneut. 

Mit freundlichen Grüßen 

(', (-/. ~, I -r.._,,'e.,___ 
Susanna Sommer 

Geschäftsführerin 
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